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~ Die i~nwhner emejndeErschwjl unterbreitet c~en.Strassen

und ~~3~ienp],an. und .d~e auia~dumleg~ng ~Høh~acker/

Aufgehnacker“ zur grundsätzlichen Genehmigung. Die• Land-~

umlegungsakten lagen in der Zeit vom 18. September bis

l8Oktob~r~-l978 öffer~tli~h auf..‘: Während dieser ~F~ist

haben 14 GrUndeig~Ptümer~1beir~t Geff~einderat Einsprach~n

e~hdben.~9~;•;~

Grund~igefltUxrier~eingeteicht.

Der Re~ie~ungsrat s€~‘l1t f~t und zieh~ in ‘~wägung:

1

Beamte.. des Bau~-]~epartementes• füh~tei~ mi,t~ ae~i ~schwerde

fW~r~n ~in6. ihren, Vertret~r~ dem I~ig~ü~uro ~. I~Iu,lliger

und Gemeindevertretern Parteiverhandlungen durch, An die—

sen ~erh~h ür~~i~ w~d& v~rs~ht~ ei‘:n~Eini~ui~g zu erzielCn,

~ufgrq~.4i~er V~rhaxid1ungen.. wur~3.er~. an~er~,qr~ndstiicks~

.zp.teilungen studjert, d~e. jed~ch zu. ~inern Ergebnis füI~r—

ten, so dass aufgrund dex~ vorlieg.enden u~d der öffentLich

~ufgelegten Unteriagen,zu .~n~s.~heiden ist~~:
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An der Parteiverhandlung haben die Geschwister Borer, Paul

Chr~rst-Vogt~, und Beda Bo~ez-~Roth~ al~e ~rschwi~1., ihreBe

schwerden zuruckgezogen. ~ werden von der Geschaftskon—

trolle ~abges~hriehen;. die g~1ei:s~eten ~o~tenvprschüsse

w~rden :zurü~kerstatt~t,. ~ ~ ~ ~ ~

Die verb1~ibenden Beschwerden sind im folgenden zu behan—

dein i~nd zu entscheiden. Die Beschwerdefuhrer sind Eigen—

turner ir~ d~m durch den Plan beruhrten Gebiet der Gemeinde

Erschwil, Die Beschwerden sind rechtzeitig eingereicht

worden, so dass darauf einzutreten ist.

Die Beschwerdefuhrer Richard Stegmull~r, Paul Bbrer, Mar—)

cel Borer, Geschwister Borer und Geschwister Roth, alle

vertreten durch Herrn Dr. Fritz Reinhardt, Fürsprech und

Notar, Solothurn, haben in ein~m ersten Teil eine gleich—

lautende Beschwerde eingereicht, so dass sie in diesen

Pun~t~fl auch gemeins.äm und~•r~r ei~imal hehand~J~, upd ent-~

s~h1ed~n und im ubr~igen darauf verwie~sen wird. Die andern

Beschwerdepunkte wer:det~.~ein~eln behand~t Ufl~t~chiedezi

Nach der Parteiverhandlung vorn 2, April 198Ö ~o~gte eine

zus~tziiche:Eingabe des~ Be hw~zdever4reters vom~ ~3Q~ April

1980* in welQher die~. BGschwerdeführ:er ihre geme~nsar~enB~

s chwerdep~kte und Begründungen vom. 10 ~. De.z embe~ 1979 ~

deutlichten, Begahren,teilweis,e falle~~iessen. und~ i~ieu~

einen Eventualantrag einbrachten, nämlich: es seien die in

den nachfolgenden Begründungen genannten Aenderungen vorzu

nehmen.
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Die hier eingereichten Eventualantrage werden bei den Be—

schwe~depunkten der einzelnen Beschwerdefuhrer behandelt,

weil sie spezifisch auf ~bestimmte Grundstücke zugeschnit-.

ten sind.

1. Gemeinsame Beschwerdepunkte

DIe Beschwerdeführer stellen die folgenden Anträge:

Die Einsprache-Entscheide des Gemeinderates seien auf zu-.

heb~n; sinngemäss wird beantragt, die Baulandumlegungs~i:

nicht zu genehrnigen~

Sie begründer~ ihre Beschwerden wie folgt:

-~. Der Grundsatz des. rechtlichen Gehörs sei verle~zt wor

den, weil im Neuzuteilungsplan die, in einem recl~~]~f—

~igefl Bebauung~splan enthaltenen Baulini~n, nic1~t e~jige—

tragen und die Neuzuteilungen nicht vez‘pf.lock~. w.ord~n

seien.

Die bestehenden Landwir ts ch aft~etri~be wü~den ~ris—

sen; :volkswirtschaftIich habe die~sch~dl he Au~i

kungen, :

- Im Neuzuteilungsplan seien die beiden ausgemarkten G~

wässer “Schlifengraben und Hdhlbachbächlein“ einbezb—

gen und den Grundeigentümern als Bauland zugeteilt wor

den, obwohl das kantonale Amt für Wasserwirtschaft (=AWW)

eine Eindolung dieser Gewässer nicht gestatte.

Das Grundstück GB Erschwil Nr. 355 sei in die Baulandum—

~legung einbezogen worden, aber in, der Flächentabelle nicht

ersichtlich. Diese sei deshalb unvollständig.



— B~i d~ ~uzut lung~se.i ~auf die ~steile Hanglage und die

ng~1nde~ ~esoflnu~g 1ce~ne Rücksicht. genommen w~rden, dies

sei.er~ g ~ds~tg~l.ich~ ~fac~liche Mängel des Neuzuteilungs

planes.

— Die Durchführung des Unternehmens sei fachlich völlig un

genügend.

Die gemeinsamen Beschwerdepunkte werden aus fdlgenden Grüfl.~

den .abgewieaen: ;~. .

a) ~Der Grundsetz d~ r~cht,ltoh~n:~Gehörsist~richt verletzt

worden, weil die Baulinien nicht im ~NeüzuteilwigspIan

enthalten sind und die Verpflockung der neuz.~.igQteilten;

Grundstücke nicht erfolgt ist. Die Baulandumlegung und

der Strassen— und Baulinienplan “Hohlacker und Aufgehn—

acker1‘ l~agen gleichzeitig ~ffei~lich~ zur EinsIchtnahme

durch die betrof~enen äxundeigentümer huf. Jed~r Grund—

ei~eniaimer konnte deshalb ~ie beiden Planvorlägen mit

einander vergleichen. Es hätte sogar die Möglichkeit be—

-s~andeIi,.:~Yon beiden :Pläne~ Fotokopien zu ~erh:aiten. Beide

Plän~ — B~il d~it~i?e~ur~g wie~ St sen~ und~ Baulin~i enpl an -

sind im Massstab 1 1000 gefertigt, so dass überhaupt

keine Schwierigkeiten ‚ ~ür die .~un~eig~r~irner. enteI~en

konntep., an~apd ~ines ge~ hnlichen~ ssstabes ‚di~ genaue

t~age der nei~en.. S.tra~s sen u~. ibr.e~ neu zugeteilt~n Grund—

stücke zu .~es mmn. Ein~ Verp~pcki~ng würde ~n Grund

eigentürner.n ~n ~ie,serft Zeitpun]ct. nichts nützen,, da ‚eije

bestimmte Lage der zugeteilten Grundstücke nicht durch die

Verpflockung ersichtlich gemacht werden kann. Mit der Ver—

pflockung kann nur einigermassen die Grosse des Grundstuckes
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~werden, was aber ohne~weiteres

ebenfalls ohne diese. Verpflöckung~möglich i~t. Zud~m

i~t diese ~rpflockung~~s‘etzlich nirgends vorgeschrie—

bin, so dass die Grui~d~igentümer keinen Anspruch auf

erpfläckung ihrer neuen Gründstücke ableiten können0

b) Die bestehenden Landwirtsbhaftsbetriebe weiden nicht

zerriss~n, wie einiqe Beschwerdefüh~er behaupten. Aus

dem Baulandumlegungsplan ist ersichtlich, dass sowohl

der Planverfasser wie die durchfuhrende Gemeindebehorde

darauf geachtet haben, dassbei Landwirtschaftsbetrie—

ben die verstreuten und teilweise weitauseinanderlie—

genden Grundstücke zusammengefasst und an das Stamm—

grundstück angegliedert werden. Dies ist praktisch in

jedem Fall gelungen. In den Fällen, wo dies nicht mög

lich war, wurde wenigstens eine grossere,schonere zusam—

menhangende Flache geschaffen, die bestens landwirt

schaftlich genutzt werden kam‘. Ein Nachteil darin zu

sehen,ist absurd.

c) Bei einer Neuzuteilung kann keine Rücksicht auf steile

Hanglagen und die Besonnung genommen werden. Die Fläche

und die natürlichen Gegebehheiten sind den durchführen

den Behörden und Beauftragten vorgegeben, daran kann

auch die einwandfreie Durchfül ng einer Baulandumlegung

nichts ändern. Es wird deshalb immer Grundstücke geben,

die in einer Hanglage liegen und auch solche, die nicht

den ganzen Tag besonnt sind. Jedenfalls ist dies nicht

ein Mangel in der Durchführung der Baulandumlegung selber,

denn von der Ueberbaubarkeit der Grund~tücke her ist dies
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keirivermeidbarer Mangel. Zweck der Baulandumlegung ist,

überbaubareGrundstü~k~zu schaffen, was mit der vor

liegenden Baulandumlegung geschehen ist. Sollten die

Grp~dstücke sich wirklich nicht~ aur Ueberbauung eignen,

so kann dies einen Minderwert darstellen, der aber nicht

bei der Genehmigungsbehörde sondern bei den dafür vor

gesehenen kantonalen Instanzen, (Schätzungskommission -

Verwaltungsgericht~. geltend gemacht werden kann.

~ Dur~h~ührung de~ ~aulahdumiegungsunternehm~ns ist

~ä~Iic~ ~öllig in Ör~un~. Der Vorwurf, die~ Ba~ilar~d~~

u~l~U~ sei fachlich völli~ang~riügend, Ist fali~i.~

Eifl~ ~ l~hduinlegüng känn ~a~ü~lich~ Gegeber~heiten

nici~t völlig änd~nund~verbessern, :.•:

d )~ ber B~chwerdepunkt, da~ d~s Grundstück GB Er~chwil

Nr. 355iiidie B~ul~se~

aber inder F1 h~nt~beli~ ~i~h~er~heine, ist ~

~iner Zusa e~n~abe de~ BeschW&d~füh~e~ fall~±z g~as—

sen worden. Dieses Grundstück war von a~~1g~±1 in ~er

Flächentabelle enthalten.

e) Auf den Eihwai~id, welch~ di~ beiden öffentlichen Ge~äs—

ser betrifft, is etwas i~ä~i~ einzugehen. Die B~c~i~r

deführe~sindd& ~ihünq ~ss die Bächlein ~ScI~l‘ifen

graben ~uh~ Hohibachbädliiei&‘ausgemarchte öffentlic1~e

Gewässe±~ seieh und diese den~nicht ~u

geteilt werd~h k~hntei‘d‘~e~s üüisömehr als da~ kahtonale

Ämt füi~ Was rwirt~chaf~ ~ir~ Elndolung die~efG~wässer

nicht gestatte. 1 . f . ~. ~ .

.‘• . 1. ..-~ •..: . .
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N~ch~ rAtt~ 66-4 Zi~iigesetzbuch .(~ZGB) stehen :die herren—

losenund .öff~ntlichen~:S~chen unter der Hoheit des Staa—

~ j~r..d~ssenG~biet sie sich befinden, Abs.. 2 von~Art,

‘~6~64 ZGB~bef~s~t sich mi.t~ den Gewässern, Danach besteht

an den öffentlichen Gewäs~eri~, iinterVörb~halt ander—

w~itigen Nachweises, kein Privateigentum. Das ZGB unter

lässt es jedoch;. zü bestimrr~en,:wäs ~in öffentliches Ge—

wä~~r~ -ist. Es ist des~halb S~ach~ des kantönalen Rechtes,

die. öffentlichen Gewässer zu :bezeichn~n.~:Der Kanton

Solothurn hat diese Umschreibüng im Gesetz überf~dieRech—

te. an Wasser (=WRG) vom:27. Septemberl95~..~(,orgenommen.

-~‘2 Abs.. 1 WRG bestimmt:~ ~Oeffentli~he Gewässer~ s:ind

1. die Flüsse (Aare, Emme, Birs), di :Bäche:Und.die:

S~en;~2.Grundwasservorkonmien,die in ihrer Grösse all—

geIiiein~ Bed~utung haben.“ Ziffer 2.inter,es.siert im :vor

liegenden Fall nicht, .. .~

Es besteht somit von Gesetzes wegen aie Vern~utung zu

gunsten der Qeffentlicikeit eines Gewässers. Die Bäche

sind ~omit— wie die öffentlichen Strassen — unzweif ei—

• haft öff~t1iche Sach9n, ~nd zwar öffer~t]4c1~ SacI~

im Gemei~nge~rauch.

Naöh §246 EG ZGBstehen. die~im

Ei~entum de~ Kantöns oder der Gemeinden. Diese Be~~m—

mung führt zu Un1~larheiten darüber, ob auch das.Gew~s—

serbett dem Kanton gehö~e oder eben nur das fliessende

Gewässer~ Auch wenfl das EG ZGB von Eigentum spricht,

darf nicht verkannt werden, dass es eirh Recht zur tat—

sä~hlichen un~ rechtlichen Verfügung, wie es zum Inhalt
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d~sEi•~entur~s ha~h~Ärt. 641~ZGB ~ehört, an ~ff~ntlichen

~ .r~Lcht:~umfassend geben kann,

• 1 ~Ei~ehtum~hi4 is~ närnl~.dh~ nur~ d~sGewässerbett~ und die

~a~ugehö den ~bau1i~heh A~ii agen. De~u fliessend~n Gewäs

-ser :~ehj~ die Sachq~äl1tä.t ab (Meier-Hayoz, Kommentar: zum

ZGB S~t~H Teil Nr~67 und 67~a/b).. Das R~cht am~f1ies—

senden Wässer iSt ~ichtEi~h~tun~ im zivilrechtlichen

~Sinne, sond~n eine ‘ ~1bständig~ eigentumsähnliche*

Sa~hherrs~haf-t~ die~si~ch aUsdiam Hoheitsrecht des Staa

tes ergibt :(BGE 91 II 479) ‚;. und zwar ein mittelbares

- He~rschafts~dht,das die .Nutzung und die Abwehr unge

i~chtfertigt~r :Ejflj<ung~y1 in siäh schliesst (~Me~ie~—

Hayoz, Ko~a~~,ar da~lbst) Das Ei~entum~m Gewässe~

bett und die äigent~sähnlich Sächh~rrsch~ftani flies—

-i: senden~zwei v~rschiedene Rechte~:

die es unbedingt auseinander zu-halten ~ilt. Das E~ZGB

macht keinen Unterschied zwischen dem Eigentum am Ge—

wasserbett und der Sachherrschaft am C‘~asser, weil beide

~echte meist vereinigt sind Es kommt aber vor, dass

d~s~ettdes6ffent1‘ichen Gewgssers im pri-~at~n Ei~n

tu~~eht, die Sachh~rschaft ~~Gewässer abe~ de~ Staate

zusteht, was auch § 5 Abs. 1 WRG ausdrücken will, Nach

dieser ~estimrnur~g sind die Grundeigentümer verpflichtet,

der~purchfiussder best~hendenGewässer zu dulden,

Die Sachherrschaft am Gewasser und das Eigentum des

Bachb~e~ sind nich 1ang~ähriger Praxis (= Verme~ungs—

g±undsä~ze) des kantons In einer ~1and vereiriigt, w~rn

die Gewasser vermessen sind. Sobald also ein bestehen—

de~ Gewäs~er verm~k~ und. vermess~n ist, so gehört~as

Bachbett dem Kanton, der auch die Sachherrschaft über

das betreffende Gewässer hat,



Iui.voriiegender~: Fall Sind, :e aus~ den~ Grundbuchp.länen

und dem Kat‘aster.plan ~ersichtlicb~.is~. die beiden ~Bäch1ein

-.‘Schlifengrab~n und Hohl±achbächlein“ nQch nicht vermarkt

‘und obenfalls. nicht vermessen. Aus :diesem Grunde gehört

.;das :E1gentuin~ am Bachbett der einzelnen Bächlein auch:noch

nicht dem Kantor~ sondern den privaten Grundeigentümern,

durch dessen Land das Gewässer fliesst und welche dieses

zu duld~n*haben.

Weil das Bachbett immer noQh den privaten Grundeigentü

mern gehört, ist das Land auch umlegungsfähig, d.h. das

Bachareal kann wie alles andere Land in der Bauzone den

einzelnen Grundeigentümern zugeteilt werden. Dass das

Land in di~eserForm als Bauland~zu gelten hat, is daraus

ersichtlich, dass es bei der Ueberbauung ~s~stg~undstük—

)~es:in die Berechnung der Ausnützung~zif~er einbezogen

werden kann; das kantonale Baureglement:,sagt.in~den.Vor—

schriften über die AusnützungsziffEr; g~ds~ da~saie—

ses Bachareal vorwegvon der anreche~ibaren •Lapd~lä~,

die für die Berechnung der AZ~.nötig i~t, abzu~iehen~ei,

Es ist erst in dem Moment auszuschliessen, wenn das Bach—

areal als solches im Grundbuchplanausgeschied~n,ist,

also bei der Vermessung. —• —

Indiesem Zusammenhang stellt sich nur die Frage,..Qb:;die_

ses Land als vollwertiges øder als;minderwerUg~s Bau—:

l~ind zu gelten habe, Diese Frage ist aber nicht im Ge—

nehmigungsverfahren, sondern im Verfahren vor den kan—

tonalen Schätzungsinstanzen abzuklären, da es sich um

Entschädigungsfragen handelt.
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Wi~choi dr~ä~int, muss das Länd, da~ in di~ ~aüland

~auch vermarkt und ver

~t~s‘er~ Wd den.~ Bei ddr Vermessürig geht das Land ausser

grundbucI~lich in däs Eigentum des Staates über. Die Flä—

che der Grundstücke, die den Durchfluss der Gewässer zu

duldeii haben, wird fälglich etwas kleiner als in der

~FiJäch~r~abe1le an~egeben ist. Doch spielt dies icd±~ie

wesentliche Rolle, denn das Land unter ddrn fli~senden

Gewässer ~st vom Staat als neuen Eigentümer zu den nach

~nteignu~gsgrundsätzen ge1tend~en Verkehrswerten zu ent—

sch~4igen und wird, ~ enl.schädigunqslos den Grund--.

eigentümern abgenommen.

Wenn die kantonaiei~ Schät~ui~gsi‘i~stan~en än‘gerufen~r

den- ‘sdi es jetzt oder e±st bei‘ der Ve±m~ssun~ - ist

auf jeden Fall der Prei festzulegen und zu bezahlen,

der dem vollen We~t‘de‘s~ Bachareales en p~icht. Dieser

Wert wird im‘ ‘Sähä~~rm Grühd—

‘bu~h sind dann die neüd~i F1äch~riinha±te, flach ‘Abzu~ des

Baäha±~a1es einzutragen.

2, Spezielle Beschwerdepunkte der Beschwerdeführer

Im~folgenden wird nur aüf d Böschwerdepunkte eingetr~€en,

die die ~ !nenGrundelentuiner betreffen.
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a)~üller

Der Beschwe~deführer macht geltend., dass seine neue

Parzelle gegenüber der alten werzLger gut überbaubar sei,

da die Bautiefe für neu zu erstellende Gebäude nur noch

22 in ‘bzw.. 20rtibetrage gegenüber dem alten Zustand,; wo

dieser.Abstandn~dh25 in bzw,.27 mbetragen habe,

Der Einwand stimmt, dass die Bautiefe im neuen Zustand

weniger gross ist als im alten :Z~t~ Doch wird das

Grundstück deshalb nicht unüberbaubar. Bei der Wahl von

Form und Standort des zu erstellenden Gebäudes ist aber

auf die neuen Grundstücksform~n abzustellen. Der Be—

schwerdeführer hat also beim Bau eines neuen Hauses auf

die bestehenden Gebäude und Grenzefi Rücksicht.~‘ zt~ nehmen

und kann nicht einfach eineh Bautyp. indie~.Landschaft

stellen,..der ihm gefällt~ Es gibt genug solche. Bautypen,

die in dIeses~G~iänd~ pa~s~n und von der Flädhe her nicht

mehr:L~nd, beanspruchen. ~Ein Landhaus ist alle~dings~~us

geschlossen. Auf solche privaten~Ans~hauungen und Bau—

stile hat aber di~Gemeinde b~ide~. Durchführung einer

Baulandumlegung keine Rücksicht~zu~nehmen. Das neu zu—

geteilte Grundstück Nr. 2 ist. son~it nach den Grundsätzen

einer Baulandumlegung voll überbaubar und gegen die Zu—

tejlung ist nichts einzuwenden. .

Der Einwand ungenü~ender Erschliessung des Grundstückes

is~ gegenstai~dslos geworden. Er~~~~llt dahin, denn der

Besch~~erdeführer ist mit der Sdhaffung ~in~s Wegrechtes

mit 3 in Breite einvers~ahden~ Dies hate~ unterschrift—

lich~iach Vb~l~ge eines Planes am 12. April 1980 bestätigt.
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Auch der von diesem Wegrecht betroffene neüö Eigentümer

des ~Grundstückes 3 ~h~t seine Ziistimmui~ ~chriftlich ge

~eb~n“(14. Aoril ]~9~)~ J

Selbstwerm darauf. eingetreten werdenmüsste,. wäre das

Begehr~n~um Schaffung eines 4 in breiten Wegrechtes abzu—

weisen. Denn für die Erschliessung zweier Bauplätze auf

~em lb~Grund~tück g~nügt~ ~in 3m breites Wegrecht,

~i~na1~~s W jr I~t(Strassc~) nicht länger als durch—

‘schriittlich 28 rfl ist. E~ ~ist auch nicht mit einem grossen

Verkeirdäufkorrimen zu ~e~iiii~n, das eine V~breiterung des

Wegrechte~ auf 4 m rechtfertigen würde.

Eine ~usicherung, dass der Grenzabstand nicht von der

Grenze;,zwischen der Parzelle 2 und 3 sondern von der

~w~stlich~n~bgrenzung d~s .Wegrechtes aus zumessen ist,

kafln:in dI~e~ Verf ah~en nicht, abgegeben werden, weil

.-.;die,:Bewilligung.~des Grenzabstandes

nicht in di€ Kompetenz dieser Behörden fällt. Es ist

Sache~ der Nachbarn~ sich über ein Näher- oder Grenzbau

--.rechtzu;verständigen.:..~

‘E~•. iL~ ~b~nfal1~ niciit~Sa~he d~r Behörden, dem Beschwer—

““deführer2 odöi~ meh~erö B~up1ä‘~ze z~i ~ich~rn,‘ Mit einer

Baulandurniegung muss di~B~hö.~de ein übe~baubaresG~ünd

stück, schaffen, jede w~iter~ Unterteilung ist Sache des

privaten Grundeig~ntümers. Mit der vorgesehenen Zuteilung

k~aflfl der Beschwerdefüiirer ohne weiteres aber noch 3 Häu—

‚ser realisieren, Hiervon einer nicht überbaubarenParzel

le zu sprechen, entspricht ~iicht dci Wirklicnkeit,



. 13- —

titir d~r Einwand,. :dnä vor deii Gebäuden Nrn. 217 iine :.

~;. 2t9 nicht vernünftig gebaut werden könnta, ist in diü

sern Verfahren abbnfallw nicht. zu hören, öehörte dieses

Land doch b&etts vor d~r Baulandumlegüng dem Beschwer

däfUhrer~ Hier von einem Minderwert infolge Netzutöilung

zu sprechen, ist ebenfalls nicht angebracht. Zudem Wä

ren dafür die Schätzungsinstanzen zuständig.
—. .:~. g~ r .. . . t. :.e .~ ‚. • : .

• Aus all diesezgEkünde*f‘ tst die :BeschVerde kostenfälflg

abzuwetsen,i a~*ieit überhaupt:datauf ei dw.utratenawt. ...:

‘:.:‘~:..t .i—e •b 1 :.. •.• :. .

• .‚~? . ~ :~ ~; ~ . . . . . 1

b) :~h1 ßozer. : . .~ •‚. .~; ~ ~. ..~:‘ :.... •

Der Beschwördeführen macht g~1tand ‚r rd~äe~. da~ ndueRGzund

stück Nr. 7 kein Bauland, sondern ein “Sumpfloch“ sei.
14(1 r ~• .~ ~ • :. ~ : tE..c . .y1,‘;js: .

~ beiiö Srun)1~tlfck iit ~ seC aä~ biiherigen Giuhdbe-“
1 •f4$~tLt.,

sitz des Beschwerdeführers nicht ebenbüittg. ~ s~i aüäh

mit der Zuteilung zweier getrennter Grundstücke nicht ein

verstanden, da er im alten Zustand ein ä~i ti~tISik~
.beseSäen habe..“t .: . 1 . 3~

1 ;~.; ..

Dem Beschwer4efjjhrer miss jedoch entgegengeh%Lten wez~4ep,

dass er schon im alten Zustand 2 getrennte Grundstücke

besessen hat und dass diese ca. 120 m von einander ge

trennt waren. Es ist deshalb dagegen nichts :~azuwøhdw~, ‘‘

dass 1.I~ wi~er 2 geteilte Grundstücke zugeteflt werde~,

•~es umsower ger als er der Fläche nach 2 voflwertigg...

Baupl~~ze erhält und vorher, keines seiner beiden früh~en

Grundstücke ~Y~: war, . .
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Es stimmt,. das~ das neue Grundstück Nr.. 15 dem alten Besitz

des .Beschwerdeführ~r~ nicht adaequat ist. Es stimmt aber nur

deshalb, weil die n.eüe Parzelle J~5. überbaubar ist, wäh~end

sowohl das alte Grundstück GB 318 wie auch GB: 352 nicht:

überbaubar waren; folglich profitiert der Beschwerdeführer

du~.ch den neuen Besitzstand.

Mit der Baulandumlegung sind nur die Ueberbauungsmöglich

keit~n~einesGrundstück~s z~i beachten. Das GrundstückNr, 7

ist durchschnittlich 28 m breit ünd~3Jmtief., undd~fr~it zur

Ueberbauung bestens geeignet. Ob ein Minderwert besteht,

haben nicht der Regierungsrat, sondern die kantonalen

Sch~tzungsinstanzen zu entscheiden. Es kann hier auf“das

behauptete “Sumpflochi~. nicht eihg~treteh werden,

Die Beschwerde ist kostenf~llig abzuweis~n,.. soweit darauf

einzutreten ist.. . . .. .

c) Geschwister Borer

Die Beschwerdeführer haben ihre Beschwerde. aii der Partei—

verhandlung vom 2. April 1980 vollurafänglich zurückgezo

gen. Von diesem Rückzug wird K~nntnis genomm~n,

d) MarceiBorer . :‘ :::: . ~

Der Besch~erdeführe~ m~i~h~ ~eltend,~ dass die Zuteilungs—

nummer 10 ein “Abfallgrundstuck“ sei und ihm daraus kein

Vörteil ents~ehe; es soiI~ ~er~ Gem~ind~ zugeteilt ~erden.

Das Grundstück Nr. 12 sei Was~rau~stossgebiet und sei

während 3 Monaten im Jahr nicht besonnt, es sei deshalb

haulich gar nicht verwertbar.
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Gegen die Zuteilung von Grundstück Nr • 9 hat der Beschwer

i~eführöf‘ nibhts eiftzuwehdefl. Grundstück dr. 12 ~st mit ei

ner ttäci~ von ta. 4~80 m2 sehr gr6~s und eighet sich so

wohl für das Erstellen von B&titen wie die FortifJhkunT~rder

Landwirtschaft. ‘Von einem nichi gut überbaubüöü:‘ GruM

stück kann nicht, die Rede pein. Weitere Ausführungen dazu

erübrigen sich, wenn das Gelände und der Plan (Grundstücks
‘.: :‚n~‘‘ ~

form) berücksichtigt werden. Sollte das vorliegende Grund

stück wirklich Aufstossgebiet sein, so stellt sich die Fra

ge nach einer Entschädigung, wozu aber dLø. Schktzungsin-~

stanzen zuständig sind. teses Begehren kapn hier ‚nicht

eingetreten werden. :

Das Grundstück 10 hat eine Fläche von ca. 109 m2 und War

bis jetzt Strassenareal. Weil jedoch wegen der ErQQhlJ,es

sung ‚4ie ßtrasse verlegt werden musste,,, i~at diesøs anqeb

liche “Abfallstück“ entstanden. Diese Fläche ist jemandem

zuzuteilen. Da der Beschwerdeführer allein Anstösser an

das alte Sttatseribtück ist, rechtfertigt sich, ihä das‘

neue‘ “drundstück zuzuteilen und dieses mit ‘dem bestehenden

-‘ Gtundstück Nr • 90 ‚woräuf das Hauptgebäud& dä‘ t~j~ir~
schaftsbetriebes steht, zu vereinigen. Es‘ entvtehen dem

Beschwerdeführer nur Vorteile‘ aus dieser Zukeil‘dhg‘;‘E~stens

‘itird das Grundstilck besser arrondiert ‘und“~ ‘führt

die Strasse nicht mehr direkt vor seiäeni‘ Haus und seinem

Vorplätz durch. Das Grundstück GB 90 ekfährt damit eine

Au1Vi~drtuiLä. Wieso hier ein Nachteil entstehen soll, ist
nicl* ‘recht einzusehen.

E~~ist~g~iz klar, dass dieser Grundatücksteil (Nr. 10) auf

Kostender Bauiandumlegupq m alten strassenaie,ai befreit

und urbarisiert werden muss.
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•L4t:.:;±_.9 ~.:_.•z r.. . . . . 3 ~ .

• lLrn»3 der Bpsc~e~s1~,1~qr weStehin die ~uffassi~g~yer

~X4~ iatü~ ~Tr, 10 sqi minde~ertiges ~~

• fiat er14ie.., jc.antonalen :~~~z~ainstanzeq zu bemflhen,

~ Regj.erungsrat kann darrauf nicht eintreten.

wird~icbstehfä1l4 abg~wiesen, soweit darauf
• - ‘.i““tr~t istt 1

• •.. ;. . .•• ;.~ — .:t..~:

e ) GeschwiWttr.: Rath s.... • . .

~ Zutöi1W~gl1ea ~kch1eins “Schli—

fengraben“ wird auf die Ausführungen un‘tör 1 e

sen.
a... :s .t‘ •‚•‚ .• .P

hie~ f?ffire~ Sehau$en; dü‘X~hd z~riscbÖii‘ ~m

Bäch1~ih uM der ne« geplantet Strasse sei minde~r*ettig

ütb dürt~ ihtTefi deshflb nicht zugeteilt werden.
.i, ~ ••~~• _

Dip QrupdatÜvkstei~Lezj4schen~deni ~F‘~ und der Stras

~? ‚~~.~9l~tiq~• ~ati~~ da 4ieseE1~ch~ in
und Grünf1~chen-

ziffer, ø zpgez~,wfln Isann; n9~ m~t Bauten kann sie

nicht Ubers7.plit weFden.~. Da ie~~h d~tese Flächen sich

~ ~ø~~3!»e9w, befifln, ~o~st~
‚~flche Zonen.abs,tan. vqn~l04 flUr Gpbäu4e einzuhalten..

Auf dem •Grundstøck Nr ~. . fl .flq)it. ~in GeLäude, das. Øursh.
• 3 1. •~. •:t.•.~,.t•.‘ —. •._ •• •. ..‘~.‘ •1

die neue ~utei)~uz~g den ~efqfderten ~oqpn*staz4 einhält

und fdr weitere Ueberbauungen darn~t erst die Möglichkeit

geschaffen wird. Nach den Grundsätzen einer Baulandumle

~ i~ g4öh‘ & t‘~ii~ilt~s aii&uwöriaen~ di‘

~~äßer diese F1‘~ch~n ei~ii ?bndeker~t‘ beibhätteh ‚ ha~3 bicht
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der Regierungsrat zu entscheiden, damit haben sich viel

mehr zu gegebener Zeit die kantonaJen Schatzungsinstan—

zen zu oe-Eassen

.Auf Punkt 8 der Beschwerde ist nicht einzutreten, den

Beschwerdeführern werden zusätzlich zu Nr. 11 nicht die

Grundstücke 15, 16 und 23 zugeteilt, sondern die Parzel—

len,23 und 24, wie aus ~em Auf lageplan ersichtlich ist.

Die Möglichkeit der Zuteilung von 15 und 16 anstelle von 24

wurde an der.. Parteiverhandlung erörtert, scheiterte aber

an der Ha1tung~~der- neuen Eigent:ürner.der.Parzellen Nr.

15, 16 und 22. Da di~ Parzelle 2,4 von der. .Ue~erbauungs—

möglichkeit her den G~unds~ück~n 15 und 16 .gleich~us~tzen

ist, besteht keine Veranlassung, die erwähnte erörterte

Zuteilung und den Abtausch nochmals öffentlich aufzule

gen fund das Verfahrefl unnötig lange hinauszuzögern, :0~

dass im Ergebnis ein besseres Resultat zu,erwarten ist.

Die Beschwerde ist kostenfällig abzuweisen, soweit “darauf

einzutreten ist. ‘ ‘ .. .

f) Paul Christ und.Beda Borer

Beide Beschwerdeführer haben die Beschwerden zurückge

zogen. Von diesem Rückzug wird Kenntnis genommen. Der

geleistete Kos~envo~schuss wird zurückerstattet.

g) Jules Borer

~er Beschwerdeführer wendet sich gegen den öffentlichen

Abzug von 67 m2 und gegen die Wegnahme‘ von 3 Obstbäumen.
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- ~Pen fe~t3i~hen 2~bzug fUrdasStrassenareal und somit

~für ai~e~Erschiiessung der einzelnen Bauparzellen haben

alle Teilnehmer an einer Baulandumlegung gemeinsam im

g~chen Verhä1~nis zu tragen. Die in die Baulandumlegung

einl~ezogene Flachc betragt 42‘202 m2, fur das auszu—

scheidende offentliche Areal be~iotigt d~e Gemeinde noch

3‘25G m2 Land, was einen prozentualen Anteil von 8,044 %
pro Grui~idstuclc entspricht. Aus diesem Grunde hat der Be—

sch~?erdefuhrer 67 m Land abzutreten. Vor der Baulandum—

legung hatte das Grundstuck GB 312 eine Flache von 829 m2,

nach der Baulandumlegung nur noch 762 m2, Es verliert so

mit genau diese Flache, die fur den offentlichen Abzug

benutigt wird, Hier von wilikurlicher Wegnahme voi‘ Land

oder gar DicDstahl zu sprec~ien, geht wohl sehr weit. Denn

die Gemeinde hat das von ihr anzutretende Land nach den

Grundsatzen der Enteignung zu entschadigen, obwohl sie

in den speziellen Bedingungen zu der Baulandumlegung die—

• sen Punkt gaz ni~cht erwäh~: hat.

Wie das Land für das Strassenareal, sind auch di~ Obst

bäume, die abzutreten sind oder verloren gehen, voll zu

entschädigen, allerdings nicht von der Gemeinde sondern

vom neuen Eigentümer, sofe ~i ~iöht~fl~“ St~eil~e~

zu st~1~enköin±nen,

Die ~eschwerae istk~ostenfäiligabzuweisen.~

h) ~~en emeinschaft Christ .

~Dje Beschwerdeführerin macht :Miflder~41~rt geltend, we~]. die

Grundstücke GB Nr.310 und. 311 und 350 zerrissen werden,
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GrundstückG~35O.lieg~ in der Luftlinie ca. 120m von

den andern b~iaen Grundstücken entfernt. Deswegen und

nach dem Grundsatz, dass Land möglichst da wieder zuge~.

teilt wird, wo sich die früheren Grundstücke befinden, ist

geg~n die Zuteilüng einür se~ar~ten Parzelle (hier Nr.25)

nichts einzuwenden. Von einem Zerreissen der Grundstücke

kann somit nicht die Rede sein.

Bei den Grundstücken GB 310 und 311 ist die Sache etwas

anders, Beide Grundstücke liegen nebeneinander. Im neuen

Zustand ei stehen wiederum 2 Grund?tück~., die jedoch

di~rch eine neue zu erstellende Strasse getrennt werden.

Vorn landwirtschaftlichen Standpunkt aus mag dies wohl

eine gewisse Einbusse bringen, nj~ht aber von der Ver

wertung als Bauland aus betrachtet, Dj~ beiden Grundstücke

haben eine gut überbaubare Form erhalten. Nr. 6 weist eine

L~ng~ von ca~ 82 rn und eine. Breite ~ 25 rn2 auf,

Nr. 2~0 ist durchsc1~nitt~ich 65 m lang;und. 25 rnbre~~ach

den Grundsätzen einer Bauia~dum)~eg~mg sind ~ies:~eh~. ;g~t

überbaubare Grundstücke. Die BeschweefüJ~rerip.b?zeichnet

die neuen Grundstücke irrtümlicherweise als minderwertige

Grundstücke, Sie erfahren durch die Baulandumlegung eine

gewisse Aufwertung, da sie erst mit der neuen Strassen—

führung als Baugebiet erschlossen werden.

Zudem muss die Beschwerdefuhrcrin viel weniger Land fur

c3as Strassenareal abtreten, als sie bei freihandigem Er

werb oder durch Enteignung abtreten musste, Sie leistet

nur den offentlichen Abzug von 8,044 %‚ was fur sie we—

se~tl~che Vorteile oringt, Welin die Beschwerdefuhrerin



— 20 —

eineti Mii~d~r~iert der Grundstücke geltend macht, ist das

Sch~t~ungs~~ahren b~i der kantonalen Schätzungskommis

sion~ii~z~ileiten.

~Die.:Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutre—

tenist.

III.

Formell wurde da~‘Verf~I-ireh ridh~ig durchgeführt~Di~ zur

Genehmigung notwendigen ünd ~ffentIi~ch aufgelegten oder

durch Vereinbarün~(jm B~chw~d~rfahj~n) ~rste1lten Un

terlagerl (Pi~nea]~er und fl~Ue~ ~sit~ ?~ächen—ünd ~i—

gentümertabelle soi~ie Dienstba~keit~n~r iähn~s)si~-id dem

Regierungsrat völlständig unterb~eitet worden, ber grü~—

sätzlichen Gen~hr~tigung der Baulandümiegung ~Hohlacker/

Aufgehnacker“ der Einwohnergemeinde ~rschwi1 steht daher

nichts im Wege, da sie recht— und zweckmassig ist Es tritt

die ubliche Gebuhrenbefreiung ein.

Gleichzeitig mit dem Baulandumlegungspian l~g d?r Stras

sen- und Baulinienpian öffentlich auf, Dagegen sind 2 Ein—

sprachen eingegangen, d~e aber abgewiesen wurden.Ein Wei—

terzug an d~n Regierungsrat ist nicht erfolgt, so dass der

Strassen-und Baulinienplan ~Hoi~lacker/Aufgehnacker“ ge

nehmigt werden kann; formell und materiell ist dagegen

nichts einzuwenden,
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Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienpian “Hohlacker/Aufgehnacker“

dci- Einwohnergemeinde Erschwil wird genehmigt. Dem Bau—

Departement sind noch, 4 P]~äne (1 Plan in reissfester Aus

führung) bis zum 31.‘jQktobez 1980 zuzustellen.

2, Die Baulandumlegung “Hohlacker/Aufgehnacker“ der Einwoh—

nergemeinde Erschwil:Lwird grundsätzlich genehmigt..

3, Die Einwohr~orge‘vte1nde Erschwil wird verhalten, die Bau—

.iandumlequngvermarken. und vermessen zu lassen und dem

Bau—Departement 4 Pi~ne (1 Plan in reissfester Ausfüh

rung) sowie 4 Zuteilungs— und Dienstbarkeitenverzeich—

ijisse — versehen mit. ‘den Genehmiqungsve~terken der.. Ge

meinde — mit dem Gesuch um definitive: Genehmigung e.jn~

zureichen,

4. Vom Rückzug der Beschwerden, Geschwister Borer, Paul,•

Christ und Beda Borer wird Kenntnis genomme~i. Sie wer

den von der Geschäftskontrolle a~geschrieben~,~er ge

leistete Kostenvorschuss wird zurückerstattet,

5~ ~Die Beschwerden Richard Stegmüller, Paul ~orer, Marcel

Borer und Geschwister Roth werden abgewiesen, soweit

darauf einzut±~eten ist. Sie haben je eine Entscheidge—

hühr von 200 Franken zu bezahlen,

6, Die Beschwerde Jules Borer wird abgewiesen, soweit darauf

.ei.n~:utreten ist. Er hat eine Entscheidgebü,hr von 100 Fran

ken zu bezahlen, we1ch~ mit dem geleisteten Kostenvorschuss

verrechnet wird,
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7, Die Beschwerde Erbengemeinschaft Geschwister Christ wird

abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird, Sie hat eine

Entscheidgebühr von 200 Franken zu bezahlen, an welche

d~r.:geleistete Ko.stenvors~c~uss. angerechnet~wird.

8. Die ~inwohnerge~n~inde Ersch~il hat die ~G~nehrnigungsge

bühr von 350 Franken und die Publikationskosten von

36 Franken zu bezahlen,

9. Für die durch a~s UnterneNnen bedingten grundbuchli,—

chen Eintragungen, Aenderungen und Löschungen werden

~ceine Grundbuch— und andere Amtschreibereigebühren ..ui~d.,

~für die Eig~tumsübertragungen keine Handänderu.~gBgebüh

~ erhoben:,.

10, Ueber die Erhebung einer, K.apitalgewinnsteuer entscheiden

die zustäfl~igen Steuerbehörden.,.

D~FritzReinhard~‘.So1.othurn

•(i.A, von Richard Stegrnüller, Paul ‘.Borer, Marcel Borer,
Geschwister Roth) : . «.

Kostenvorschuss: “•,: Fr‘~ 500,~—‘
Anteil Kosten: Fr. 800,——

zahlbar innert . . ~. ‘ . .

30 Tagen ‚‚ „~. ‚. Fr. 300.——

Rückers.tattur‘~es ~‘

Kos.tenvorschusses:.. Fr. 100,—— (von Kto.,. 18—600)

(500 Fr. von Kto.
• 18—600 auf K‘~o,2o10—

230 unibuchen)
(Staatskanzlei Nr. 867)
Rch,
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Rückerstattung des
Kostenvorschusses: Fr. 100.-- (von Kto. 18—600)

~sBorerErsch~qj1

Kostenvorschuss:
Ent.scheidgebiihr:

Fr. 100.--
F~r, 100.--

Fr. ~;.__

(von Kto. 18—600 auf
Kto. 2010—230 um—
büchen)

hne~eme~pdeErschwi 1

Erschwil

Genehm~gunq~gebtihr:
Publikationskosten:

Fr. 330.~
Fr. 36.——

(Kto. 2010—230)
(Kto. 2030—300)

zahlbar £ntort
30 Tagen ....~Fr. 386.——

(Staatskanzl~j.. N~. 869)
Rch.

Der Staatsschrejber:

~

Erbengerneinschaft Geschwiste~ Christi

Kostenvorschuss:
Ent~cIieidgebühr:

Fr. ~l00,--
Fr, 200.——

zahlbar inn~rt
30 Tagen ~ F~r~ 10O.~-

(100 E~r. von Ktd~
18-600 auf Kto.
20iO-Z3Oumbucher~)

(StaatskE‘nlcl Nr 868)
Rch,

Ausf er ti~un~~eite~
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- Amt für Wasserwirtschaft (4)

Bau—Departement (3), mit Akten .

Rechtsdienst (2) pw

- Tiefbauamt (2)

- Hochbauamt (2)

- Amt für Raumplanung (2)

— Kanton ale Steuerverwaltung (2)

— Steuerkommission Thierstein, 4226 Breitenbach

- F.inanzverwaltu~ng/DehitOreflbUchhaltUflg (2)

— Finanzverwaltung, zur Anweisung (2)

— Finanzverwaltung, zur Umbuchung (2)

— Kreisbauamt III, 4143 Dornach

Amtschreiberei T ~ ~‚:

- Baukommission der Einwohnergemeinde, 4228 Ers.chwjl..

- A~nmannant der Einwohnergemeinde, 4228 Erschwil, EINSCHREIBEN
mit EINZAHLUNGSSd-IEIN

— Ingenieurbüro A~ Hulliger, Hirzengarten 1, 4226 Brei~tenbach

— Dr. ...F~itz Reinharat, Gurzelngasse 27, 4500 Solothurn(7),
für sich und seine Klienten., •. EINScHREIBEN! mit EINZAHLUNGS=

ScHEIN

- Paul Christ—Vogt, Ilbachstrasse, 4228 Erschwil, EINSCHREIBEN

— Beda Borer-Roth, Schmelzistrasse42~ 4222 Erschwi.L,~EIN-~
SCHREIBEN

— Jules Borer-Borer~ pens..~echaniker, 4228 Erschwil, EIN~

SCHREIBEN

— I~rbengemeinschaft Geschwister Christ, Ilbachst~asse 207,
4228 Erschwil, EINScHREIBLN/ mit EINZAHLUNGSSC~~~

— Amtsblatt, Publikation, Ziffer 1 des Dispositives


